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HERBSTTAGUNG SZSV

dung nach den Bundesvorgaben und die
entsprechenden Weiterbildungskurse.
Das Ausbildungsschwergewicht liegt
jedoch eindeutig bei den Spezialisten,
von denen es für das ganze Kantonsgebiet
13 Formationen gibt, denen Profis und
Fachspezialisten angehören. 1994/95
wurde die neue Struktur aufbereitet, und
jedes Détachement wurde mit Unterlagen
und Material ausgestattet. Von 1996 bis
1998 wird die zielgerichtete Ausbildung
betrieben. In das Jahr 1996 fällt die
Grund- und Detailausbildung, wobei diese
insofern erleichtert wird, als die - auf
freiwilliger Basis rekrutierten - Spezialisten
bereits mit einer guten Vorbildung kom-

Paul Thüring: Thesen zu den

Wiederholungskursen

Die Wiederholungskurse
- ergänzen die Grundausbildung
- dienen primär der Führungs- und

Formationsschulung
- können als Einsätze zugunsten der

Gemeinschaft konzipiert werden

- sind für die Elemente der Katastro¬
phen- und Nothilfe (1-6 Std.) alljährlich

durchzuführen
- sind für alle übrigen ZSO-Angehöri-

gen in einem festzulegenden Turnus
durchzuführen (z. B. alle 4 Jahre).

men. «In der Grundausbildung müssen die
Spezialisten vor allem Zivilschutzkultur
erleben», erklärte Wassmer.
1997 werden Übungen im Verbund
durchgeführt, denn die Spezialistenformationen
sind sehr vielschichtig strukturiert mit
Nothilfe-, Logistik- und Geniedetachemen-
ten, stationären und mobilen Sanitätseinheiten

und einer Psychologiegruppe. 1998
schliesslich werden Anwendung und Einsatz

perfektioniert und die Bereitschaft
sichergestellt. Besonderes Merkmal der
Spezialisten ist die enge Zusammenarbeit
mit Partnern; im sanitätsdienstlichen
Bereich mit dem SRK, logistisch mit den
Gemeindediensten und im Geniebereich
mit Bauunternehmungen.

Das Zivilschutzgesetz
lässt viel Spielraum offen
«Der Wiederholungskurs soll für jeden
Teilnehmer ein Erlebnis sein», betonte
BZS-Direktor Paul Thüring in seinen
Erläuterungen zum neuen Zivilschutzgesetz.
Nach der Meinung des Gesetzgebers hat
jetzt und in Zukunft die Ausbildung höchste

Priorität. Thüring: «Mit einer guten
Ausbildung können wir die Idee des
Zivilschutzes am besten unter die Zivilschutzpflichtigen

und unter die Bevölkerung
tragen.» Die gesetzlichen Weisungen sind laut
Thüring klar. Sie bezwecken die Schulung
des Kaders und der Mannschaft, die

Kenntnis der Anlagen und der Menschen
sowie die Bildung des Korpsgeistes. Die
Aufgaben für Kantone und Gemeinden
sind im Gesetz festgelegt. Der Kanton legt
die Ausbildungsziele fest und steuert deren
Vorbereitung und Durchführung (Art. 39,
Abs. 3). Zudem leistet der Kanton
Unterstützung, insbesondere mit Fachpersonal.
Aufgabe der Gemeinde ist die
Durchführung der Wiederholungskurse (Art. 40).
Thüring wies in diesem Zusammenhang
auf die grosse Verantwortung der Gemeinden

hin, wo wiederum die Chefs ZSO die
Hauptlast für die gute Vorbereitung der
Wiederholungskurse tragen. Ihnen empfahl

Thüring: «Suchen Sie Leute, kompetente

Mitarbeiter, delegieren Sie!»
Öfters Anlass zu Fehlinterpretationen gibt
Artikel 36, Abs. 1, der ein sogenannter
«kann»-Artikel ist. Dieser sei bewusst so
formuliert worden, erklärte Thüring.
Damit sei viel Spielraum gegeben, der eine
gezielte Weiterbildung und ein Aufgebot
nach Mass erlaube. Das Wort «können» in
diesem Artikel bedeute indessen nicht,
dass die Zivilschutzpflichtigen nicht mehr
aufgeboten würden.

Le reportage en langue française suivra
dans le prochain numéro de «Protection
civile».

La cronaca del seminario seguirà nella
prossima edizione di «Protezione civile».
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